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Kundmachung 

über die Möglichkeit zur Einsichtnahme in den Umlegungsplan 
„Aspaweg" der Marktgemeinde Frastanz 

Gemäß § 47 Abs. 1 Raumplanungsgesetz, LGBI.Nr. 39/1996, in der Fassung LGBI.Nr. 
4/2022, wird der von der Marktgemeinde Frastanz vorgelegte Umlegungsplan „Aspaweg" 
vom 24.10.2023, Plan ZI: UML-01/01/2023, Fassung vom 09.10.2024, in der Zeit vom 

02.06.2025 bis 02.07.2025 

im Amt der Marktgemeinde Frastanz zur allgemeinen Einsicht aufgelegt. 

Während der Einsichtsfrist kann jeder Eigentümer und dinglich Berechtigte von bzw. an 
Grundstücken, die in die Umlegung einbezogen sind, zum Umlegungsplan beim Amt der 
Marktgemeinde Frastanz schriftlich Einwendungen erheben oder Änderungsvorschläge 
erstatten. 

Für die Vorarlberger Landesregierung 
im Auftrag 

Ing. David Ma tinelli 
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